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Zitat von Mikael

Beamter auf Lebenszeit = Studienrat

Wohl kaum. Ich kenne auf Lebenszeit verbeamtete, die keine Studienräte sind, sondern andere
Amtsbezeichnungen tragen.

Zitat von tea-al

Dadurch verändern sich Rahmenbedingungen, die grundlegend für eine persönliche
Karriereplanung sind und entsprechend stabil sein sollten, wie das sprichwörtliche
Fähnlein im Wind. Nicht gerade eine Erleichterung für Lehramtinteressierte...

Langfristige Personalplanung gibt es zumindest im nordrhein-westfälischen Bildungswesen
nicht. Dazu bräuchte man zunächst eine langfristig ausgelegte Bildungspolitik. Dazu bräuchte
man Konzepte. Da setzt der geneigte Landespolitiker doch lieber auf heiße Luft und kurzfristige
Symptombekämpfung.

Zitat von tea-al

wäre es eine Option, zunächst eine Anstellung an einer hessischen Schule zu suchen,
um in den Genuß der Verbeamtung zu kommen – und anschließend, nach einer
gewissen Zeit, wieder nach NRW zurückzukehren? In diesem Fall dürfte sich der Status
ja nicht einfach in Wohlgefallen auflösen (hoffe ich doch zumindest)...

Gibt es diese Möglichkeit?

Im Prinzip ja, aber ...

Zunächst mal gehören Sie nach der Verbeamtung mit Leib und Seele Ihrem Dienstherren (also
in diesem fiktiven Beispiel dem Land Hessen). Und der entscheidet, wo Sie welche Tätigkeit
ausführen. Da kann man nicht "einfach so" nach NRW wechseln. Für einen Länderwechsel
braucht es einen einigermaßen gewichtigen Grund. "Ich wollte eigentlich eh lieber in NRW
arbeiten" ist keiner.

Als selbst mit Grund, kann da etwas schief gehen. Ich habe von einem fall gehört , dass ein
hessischer A13er zur Pflege eines Elternteils nach NRW wechseln wollte. NRW hat das geprüft
und entschieden, dass man den Kollegen gerne nehme, jedoch die Voraussetzung für eine
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Besoldung nach A13 nicht vorlägen, sondern nur eine A12er-Stelle in Frage käme.

Ich habe keine Ahnung, ob das rechtens ist und wie es ausgegangen ist. Aber gehen Sie mal
davon aus, dass in NRw nicht alle völlig verblödet sind. Wenn Sie auf die Idee kommen, kommt
darauf auch ein anderer. Und dann lassen die sich schon etwas einfallen.

L. A
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